
111 - 3 Cf der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

B E R ICH T 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales an den National­
rat über die Vollziehung des Gleichbehandlungsgesetzes gemäß 
§ 10a des Gleichbehandlungsgesetzes, BGB1. Nr. 108/1979, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 410/1990, für das 

Jahr 1990 
============================================================= 

I. Zuständigkeit der Gleichbehandlungskommission 

Die Zuständigkeit der durch das GI eichbehandl ungsgesetz, 

BGBI. Nr. 108/1979, beim Bundesministerium für Arbeit und 

soziales er~ichteten Gleichbehandlungskommis~ion erstreckt 

sich auf die Uberprüiung von Verletzungen des in diesem 

Gesetz normierten G1eichbehandl ungsgebotes. Das Gleichbe­

handlungsgesetz, von dessen Geltungsbereich Arbeitsverhält­

nlsse zum Bund, zu einern Land oder einer Gemeillde ausgenom­

men slnd, bezog sich zunächst nur auf die Gleichbehandlung 

von Frau und Mann bei der Festsetzung des Entgeltes. Durch 

eine Novelle zum GI eichbehand I ungsgesetz , BGBI. N r. 290/ 

1985, wurde das Gleichbehandl ungsgebot auf die Gewährung 

freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen, 

und auf Maßnahmen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 

ausgedehnt. Die Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. 

Nr. 410/1990, die am 14. Juli 1990 in Kraft getreten ist, 

brachte die Ausdehnung des Gleichbehandlungsgebotes auf 

alle Phänomene des Arbei tsverhäl tnisses, insbesondere Be­

gründung des Arbeitsverhältnisses, Beförderung während des 

Arbeitsverhältnisses und Beendigung des Arbeitsverhält­

nisses. 

Durch die Novelle zum Bundesministeriengesetz, BGBl. 

Nr. 45/1991, wurden die Angelegenheiten der Gleichbehand-

1 ungskommission mit wi rksamkei t 1. Februar 1991 aus dem 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales ln den Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes 

übertragen; die Gleichbehandlungskommission ist somit ab 

1. Februar 1991 beim Bundeskanzleramt eingerichtet. 
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11. Eingebrachte Anträge: 

J~ Jahr 1990 wurde bei der Gleichbehandlungskommission eln 

Antrag ei ngebracht (GBK 1/90) und durch Entscheidung der 

Koml'1ission erledig t . Dieser vom öAKT am 23.3.1990 einge­

brachte Ant. rr3g bezog sich darauf, daß eine Arbei tnehl:lerin 

gegenüber elnem männlichen Kollegen trotz vergleichbarer 

Tätigkeit, längerer Betriebszugehörigkeit und besserer 

Berufsausbildung eln geringeres Entgelt bezog. 

Antrag liegt folgender sachverhalt zugrunde: 

Diesem 

Die betroffene Arbeitnehmerin ist Buchbindermeisterin; sie 

war zum Zeitpunkt der Begründung des Arbeitsverhältnisses 

im Jahre 1967 Gesellin und legte die Meisterprüfung mit 

Unterstützung des Betriebsrates 1987 ab. Der zum Vergleich 

herangezogene Arbeitnehmer ist seit Jänner 1990 im Betrieb 

als gelernter Buchbinder beschäftigt, hat aber nicht die 

Meisterprüfung abgelegt. 

Der Arbeitn~hrnerin obliegl die fachlich~ Leitung der 

Buchbinderei. Sie ist als Vorarbeiterin flir alle Buch­

binderarbeiten, für die Artikelverteilung, für die Ein­

stellung der Maschinen, .. d.h. für den Arbeitsablauf in der 

Buchbinderei und für dessen Ergebnisse verantwortlich. Die 

Buchbinderei gehört zusammen mit dem Werkexpedit. zur 

Abteilung Endfertigung innerhalb der Druckerei. 

Der Arbeitnehmer wurde von der Arbeitnehmerin eingeschult 

und arbeitete unter ihrer Anleitung und Kontrolle in der 

Buchbinderei. 

Der zur Stell ungnahme aufgeforderte Arbeitgeber bestr itt 

ln seiner Stellungnahme vom 25. April 1990 nicht den 

vorgebrachten Sachverhalt, bestritt aber das Vorliegen 

elner Diskriminierung mit der Begründung, die Tätigkeit 

des Arbeitnehmers sel. insbesondere in bezug auf die Be­

triebserfordernisse nicht mit der Tätigkeit der Arbeitneh­

merln vergleichbar. Der betreffende Arbeitnehmer sel 

näml ich mit. der Vorstell ung aufgenommen worden, ln ihm 

eine geeignete Person als Stellvertreter des Leiters der 

Abteilung Endfertigung, wozu die Buchbinderei gehört, nach 
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eIner gewIssen Einarbeitungszeit zu finden. Betriebsintern 

habe sich keine geeignete Persönlichkeit gefunden, die zu 

dieser Tätigkeit berufen werden könnte; dies gelte auch 

fUr die betroffene Arbeitnehmerin. 

Der La 11 wurde In der Sitzung der Gleichbehand I ungskor.l­

mission am 18. Juni 1990 behandelt. Die Kommission kam mit 

Stimmenmehrheit zu dem Ergebnis, daß bei diesem Fall eine 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes vorliegt. Daher 

wurde dem Arbeitgeber am 27. Juni 1990 gemäß § 6 Abs. 2 

des Gleichbehandlungsgesetzes e~n Vorschlag zur Verwirk­

lichung der Gleichbehandlung übermittelt, In dem er aufge­

fordert wurde, die Diskriminierung zu beenden und der 

Arbeitnehmerin für die Zeit, in der sie und der vergleich­

bare Arbeitnehmer die gleiche Arbeit verrichtet haben, die 

Lohndifferenz zu bezahlen. Der Arbeitgeber kam der Auffor­

derung zur Beendigung der Diskriminierung nach und teilte 

dies der Gleichbehandlungskommission mit Schreiben vom 

19. Juli 1990 mit. 

IrI. Erledigte Anträge: 

Außer dem unter Punkt Ir beschriebenen 1m Jahr 1990 neu 

eingebrachten Antrag wurden die beiden Ende des Jahres 
~~--~~~~~~~--~~~--~~~~ 

1989 noch offenen Anträge, die sich ebenfalls auf Un-

gleichbehandlungen im Einzelfall beziehen, im Jahr 1990 

erledigt. 

Der eIne wurde durch Entscheidung der Kommission er le­

digt; der andere wurde dadurch erledigt, daß dem Begehren 

der Antragstellerin vom Arbeitgeber bereits aufgrund der 

Intervention der Kommission entsprochen wurde. 

Der erste Antrag (GBK 1/89), der am 17. April 1989 vorn 

Betriebsrat der betreffenden Firma eingebracht wurde, 

bezog sich darauf, daß in diesem Betrieb Frauen gegenüber 

ihren männl ichen Kollegen bei der Festsetzung des Ent­

gelts diskriminiert \oJerden. Da der Antragsteller keine 

näheren Angaben machte, wurde er mit Schreiben vom 
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24. April 1989 um ergänzende Angaben ersucht. Der Antrag­

steller teilte nach mehreren Urgenzen seitens der Gleich­

behandlungskommission mit Schreiben vom 25. September 

1989 mit, daß in der Kunststoffabteijung der betreffenden 

Firma die rrauen tür dip. CJJ(~i.chf'J TdtiCJkeit weniger be­

zahlt bekom:nen als die t-liinner- und legte Listen mit den 

Stundenlöhnen von Frauen und Miinnern bei. 

Der Antrag samt Ergänzung wurde am 28. September 1989 dem 

Arbeitgeber zur Stellungnahme übermittelt. 

Dieser teilte mit Schreiben vom 20. Oktober 1989 mit, daß 

die Ursache für die Unterschiede im Stundenlohn zwischen 

Frauen und Männern ausschi ießI ich in der unterschied­

lichen Tätigkeit liege. Der Antrag wurde zunächsl in zwei 

Sitzungen der Kommission, nämlich am 17. Oktober 1989 und 

am 20. März 1990, behandelt. In der Sitzung am 20. März 

1990 wurde eln Arbeitsausschuß zur Vorbereitung der 

Beschl ußfa~sung der Kommission eingesetzt. Der Arbei ts­

aussc~uß hielt ebenfalls zwei Sj.tzungen ab. 

In der Sitzung des Arbeitsausschusses am 10. Mai 1990 

wurde beschlossen, zur Klärung des Sachverhaltes am 

6. Juni 1990 eine Betriebsbesichtigung durchzuführen. Der 

vom Arbeitsausschuß aufgrund der Ergebnisse der Sitzung 

und der Betriebsbesichtigung erstell te Bericht wurde in 

der Sitzung der Gleichbehandlungskommission am 18. Juni 

1990 behandelt. 

In diesem Bericht wurde aufgrund der Sitzung des Arbeits­

ausschusses und der Betriebsbesichtigung folgender ent­

scheidungsrelevapter Sachverhalt festgestellt: 

Der Antrag bezieht sich ausschließlich auf Arbeitsplätze 

im Bereich der Spritzerei des betreffenden Betriebes. Die 

Spritzerei wird im Dreischichtbetrieb geführt, wobei die 

Nachtschicht grundsätzlich als fixe Schicht geführt wird 

und nu~ die Früh- und die Nachmittagsschicht als Wechsel­

schichten geführt werden. 

Die Maschinenausstattung besteht aus zwel großen Spritz­

gußmaschinen zur Erzeugung von Mülltonnen mit einem 
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Gewicht vCJn ca. 9 kg bzw. ca. 13. kg (in der folge als 

"sch .... ;ere" i'lasch1nen bezeichnet) SOWle elner Relhe klei-

flerer Spritzgußmaschinen zur Erzeugung 

Artlkel bis zu elnem t-'J.Jximalgewicht 

unterschiedlicher 

elnes einzelnen 

StUckes vCJn 2,5 kg, z.B. flaschenkasten (ln der folge als 

"leJchte" t'-laschinen bezeichnet). 

Die beiden schweren Maschinen werden - auch ln den Wech­

seI schichten ausnahmslos von Männern bedienti dies 

betrifft nicht nur die normale Bedienung während der 

Schicht, sondern auch während der Pausen der an den 

schweren Maschinen eingesetzten Männer werden als Sprin­

gt:'r nur ~läflner zur Bedienung dieser Maschinen herangezo­

gen. Die leichten Maschinen werden in den Wechselsch~ch­

ten überwiegend von Frauen, aber auch von Männern ;je­

dient. Diejenigen Männer, die allgemein überwiegend dle 

leichten Maschinen bedienen, werden fallweise zur Bedie­

nung der schweren Maschinen herangezogen. 

weiters werden 1n dem Betrieb zur Versorgung der Maschl­

nen mit dem Rohmaterial zwel Frauen beschäftigt, die bel 

den leichten Maschinen von Maschine zu Maschine gehen und 

das In S2cke mi t elnem Gewicht von 25 kg gefüll te Roh­

material in die Maschine leeren. 

Es gibt somit in der Spritzerei des Betriebes Manner, die 

am Tag (in der Wechselschicht) hauptsächlich an den 

leichten Maschinen und nur gelegentlich an den schweren 

Maschinen arbeiten. Aufgrund der Angaben des Antragstel­

lers, des Betriebsleiters, des Spritzereimeisters und 

eines an elner Spritzgußmaschine tätigen Arbeiters ist 

anzunehmen, daß die betreffenden Männer in einem Ausmaß 

von ca. 10 

werden. 

20 % an den schweren Maschinen beschäftigt 

Was die Einstufung und Entlohnung betrifft, so werden die 

Arbeitnehmer/innen in dem Betrieb nach dem Kollektivver­

trag für das elsen- und metallverarbeitende Gewerbe 

entlohnt. Frauen und Männer werden zunächst In gle1cher 

Weise in Lohngruppe 7 (Arbeitnehmer ohne Zweckausbildung) 

und nach einem halben Jahr in Lohngruppe 6 (Arbeitnehmer 
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mit Zweckausbildung ) eingestuft. Während frauen bis auf 

wenige Ausnahmen nur den Kollektivvertragslohn erhalten, 

werden den tlännern generell über dem Kollektivvertrags­

lohn liegende Löhne gezahlt. Auch die mit der Manipula­

tion der 25-kg-Sacke beschäftj gten Frauen erha 1 ten nur 

den Kollektivvertragslohn. 

Es wu rde 1 n der si t zung der GI e ic:hbeha nd I ungskommi ss ion 

vereinbart, den fall auf die Tagesordnung der nächsten 

Sitzung zu verschieben, um den Mitgliedern der Gleichbe­

handlungskommission vor e1ner Beschlußfassung die Mög­

lichkeit zu geben, noch überlegungen hinsichtlich d e s 

Berichtes d e s Arbeitsausschusses anstellen zu können. Der 

Fall wurde in der Sitzung der Gleichbehandlun9~kommiss i on 

am 5. Novembp.r 1990 behandelt. Die Kommission kam mit 

stimmenmehrheit zu dem Ergebnis, daß in diesem Fall e i ne 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes vorliegt. 

Die Kommlssion 91n9 bei ihrer Entscheidung von folgenden 

überlegungen aus: 

Vom Arbeitgeber wird eine für die Frauen benachteiligende 

Differenzierung bei der Entlohnung vorgenommen, da die in 

Lohngruppe 6 eingestuften Frauen bis auf wenige Ausnahmen 

auch bei langer Betriebszugehörigkeit nur den Kollektiv­

vertragslohn erha I ten, während die gleichfall s in Lohn­

gruppe 6 eingestuften Männer mit einer Ausnahme über dem 

Kollektivvertragslohn liegende Löhne erhalten. Das 

Gleichbehandl ungsgebot bei der Entgel tfestsetzung setzt 

nicht völl ige Gleichheit von Arbeitsplätzen voraus und 

bezieht sich nicht auf völlig idente Arbeitsplätze, 

sondern auch auf vergleichbare Arbeiten innerhalb eines 

Betriebes. 

In dem betreffenden Betrieb gibt es keine völlig identen 

Arbe1tsplätze, auf denen sowohl Frauen als auch Männer 

beschäftigt werder., doch werden einige Männer auf Ar­

beitsplätzen 1n eHler Weise beschäftigt, die den Ver­

gleich mit Arbeitsplätzen von Frauen zuläßt. Vergleichbar 

sind insbesondere die Arbeitsplätze jener Arbeiter, die 

in der Wechsel schicht am Tag hauptsächlich an den leich-
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ten Maschinen und - ebenfalls am Tag - nur gelegentlich, 

d.h. In einem Prozentsatz von ca. 10 20 % als Springer 

oder Ersatzmann an den schweren Maschinen arbeiten. 

Daß diese vergleichbaren Manner hIn und wieder an den 

schtv~ren Maschinen beschaftigt werden, kann lfn Hinbl ick 

auf die Geringfügigkeit dieses Einsatzes als sachliche 

Rechtfertigung für die höhere Entlohnung der Manner nicht 

herangezogen werden. Auch das Argument des Arbeitgebers, 

daß bei den Mannern im Gegensatz zu den Frauen in Ausnah­

mefällen die theoretische Einsatzmöglichkeit an den 

schweren Maschinen besteht, geht lns Leere I da das Ar­

b:=itsinspektorat in der betreffenden Firma die übertre­

tung von Arbeitnehmerschutzvorschriften festgestellt und 

von der Firma die EInrichtung technischer Hilfsmittel an 

diesen ArbeItsplätzen gefordert hat. Damit wurde zum 

Ausdruck gebracht, daß die vom Arbeitgeber als Begründung 

für die Unmöglichkeit des Einsatzes von Frauen gebrauchte 

Dar3tell ung auch auf die Beschi:iftigung von i>lanflcrn zu­

trifft. Ein Argument für die theoretische Einsatzmöglich­

kei t der Frauen an den schweren Maschinen zumindest 1n 

dem Ausmaß, in dem die männlichen Vergleichspersonen 

beschäftigt werden, is t auch die Tatsache, daß für die 

Tätigkeit der Füllung der Maschinen mittels der 25-kg­

Säcke vom Arbei tgeber ständig Frauen eingesetzt werden; 

diesen Frauen, die nicht nur fa llweise I sondern dauernd 

mit der Manipulation der 25-kg-Säcke beschäftigt sind, 

wird die Schwere der TätigkeIt nlcht abgegolten, sondern 

auch nur der Kollektivvertragslohn gezahlt. 

Auch das vom Arbeitgeber vorgebrachte .Argument der Ar-

beitsmarktsituation, wonach Manner eInen höheren Lohn 

erhalten, weil sie gedroht haben, ansonsten die Firma zu 

ver lassen, ist ohne Bedeutung, wei 1 ge rade so 1 ehe D i f­

ferenzierungen, die aus der in der Regel größeren Mobili­

tät der Männer resultieren, durch das Gleichbehandlungs­

gesetz verboten werden soll ten und somit eine unsach­

liche Differenzierung aufgrund des Geschlechtes darstel­

len. 
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Daher wurde dem Arbeitgeber am 21. Dezember 1990 

gemäß § 6 Abs. 2 des GI eichbehand I ungsgesetzes ein Vor­

schlag zur Verwirklichung der Gleichbehandlung übermit­

telt, in dem er aufgefordert wurde, die Diskriminierung 

zu beenden. Laut Schreiben des Antragstellers vom 

11. Jänner 1991 kam der Arbei~geber der Aufforderung zur 

Beendigung der Diskriminierung nach. 

Der zweite Antrag (GBK 2/89), der von einer Arbeitneh­

merin am 19. Oktober 1989 eingebracht wurde, bezog sich 

auf die Diskriminierung der weibl ichen Arbeitnehmer bei 

der Gewährung einer Studienbeihilfe für ihre in Ausbil­

dung stehenden Kinder. 

Der Antrag wurde dem Arbeitgeber mit Schreiben vom 

2. November 1989 zur Stellungnahme übermittelt. 

Der Arbeitgeber teilte in seiner Stellungnahme vom 

22. Dezember 1939 mit, daß er die Gewährung VlJlI Studic::n­

beihilfen ab sofort im Sinne des Gleichbehandlungsgeset­

zes durchführen werde. Eine Rückfrage bei der Antragstel­

lerin im März 1990 ergab, daß ihr die Studienbeihj..lfe 

zwar zugesagt, aber immer noch nicht gezahlt worden sei. 

Daraufhin ersuchte die Gleichbehandlungskommission den 

Arbeitgeber schriftlich um Mitteilung, wann mit der 

Zahlung der Studienbeihilfe an die Antragstellerin zu 

rechnen sei. 

Der Arbeitgeber teil te mit Schreiben vom 26. Juni 1990 

mit, daß die Anträge von Mitarbeiterinnen und Mitarbei­

tern auf Studienbeihilfe positiv behandelt wurden, wenn 

die hierfür vorgesehenen Kritierien zutreffen und legte 

ein diesbezügliches Rundschreiben vor. Die Gleichbehand­

lungskommission ersuchte daraufhin die Antragstellerin 

mit Schreiben vom 10. Juli 1990 um Mitteilung, ob der 

Fall nunmehr für sie erledigt sei. Diese Frage wurde von 

der Ant.ragstellerin mit Schreiben vom 16. August 1990 

bejaht. 
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Es sind somit zum Zeltpunkt 31.12.1990 alle bel der 

Gleichbehandlungskommission eingebrachten Antrcigp f::rle­

dlqt wOP:1en. 

IV. PlenarsitzuflCjf::n der Kommission: 

Im Jahr 1990 fanden drei Plenarsitzungen der Kommission 

(am 20. März 1990, am 18. Juni 1990 und am 5. November 

1990) statt. Die Kommission befaßte sich neben der Behand­

lung von Anträgen (siehe pkt. 11 und 111) auch mit einer 

studie über differenzierende Bestimmungen 1n österrei­

chischen Kollektivverträgen, wobei zunächst vom Bereich 

der Nahrungs- und Genußmitttlbranche ausgegangen wurde. In 

ihrer Sitzung am 20. März 1990 hat die Kommission einen 

Arbeitsausschuß eingesetzt, der sich generell mit den 

Kollektivverträgen aller Branchen nicht nur der Nah­

rungs- und Genußmittelbranche befassen und die Frage 

klären soll, ob die in den Kollektivverträgen enthaltenen 

Zuordnungskriterien zu den einzelnen Lohngruppen D1skrimi­

nierungen zulassen. 

In der Sitzung des Arbeitsausschusses am 28. Mai 1990 

wurde vereinbart, daß die bei dieser Sitzung von der 

Geschäftsführung der Gleichbehandlungskommission verteilte 

Zusammenstell ung von Ko 11 ekti vverträgen noch ergänzt und 

den Mitgliedern des Arbeitsausschusses übermittelt wird. 

Das vom ÖAKT entsandte Mi tg 1 ied des Arbei tsausschusses 

sagte 1n der Sitzung des Arbeitsausschusses zu, nach 

Durchsicht der Kollektivverträge der Geschäftsführung der 

Gleichbehandlungskommission elnen Vorschlag hinsichtlich 

der vom Ausschuß zu überprüfenden Kollektivverträge vorzu­

legen. 

Aufgrund der in der Sitzung des Arbeitsausschusses getrof-

fenen Vereinbarung übermittelte 

Gleichbehandlungskommission den 

die Geschäftsführung der 

Mitgliedern des Arbeits-

ausschusses im Juni 1990 eine Zusammenstellung von Kollek­

tivverträgen aus den verschiedenen Branchen. 
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V. Arbeitsausschußsitzungen der Kommission: 

Seit Beginn des Jahres 1990 fanden insgesamt zwei sitzun­

gen von ArbeitsausschUssen, nämlich je eine Sitzung der 

beiden eingesetzten Arbeits~usschUsse, SOWle eine BetrietJs­

besichtigung eines Arbeitsausschusses statt. De.r ~.!ine 

Arbeitsausschuß betraf die überprüfung der Einhaltung des 

Gleichbehandlungsgebotes in Kollektivverträgen (28. Mai 

1990), der andere befaßte sich mit dem Antrag GBK 1/1989 

(10. Mai 1990). Von dem im Fall GBK 1/1989 eingesetzten 

Arbeitsausschuß wurde zur Klärung des Sachverhaltes eine 

Betriebsbesichtigung bei der betreffenden Firma am 6. Juni 

1990 durchgeführt. 

VI. Sonstige Tätigkeit der Gleichbehandlungskommission: 

Abgesehen von dem mit den Verfahren bei der Kommission 

verbundenen Schriftverkehr langten seit Beginn des Jahres 

1990 13 Schreiben bei der Kommisgiorl ein, wobei es sich in 

acht Fällen um Angelegenheiten handelte, für die die 

Kommission nach dem Gleichbehandlungsgesetz (auch in der 

novellierten Fassung) nicht zuständig ist: fünf Schreiben 

von Privatpersonen betreffend geschlechtsspezifische 

Stellenausschreibungen bzw. e1n Schreiben betreffend 

Diskriminierung bei Begründung des Arbeitsverhältnisses im 

Bereich des - vom Geltungsbereich des Gleichbehandlungsge­

setzes ausgenommenen öffentlichen Dienstes und e1n 

Schreiben einer Frau betreffend geschlechtsspezifische 

Funktionsbezeichnungen in einem Landesgesetz, aufgrund 

derer die Geschäftsführung der Kommission in Schreiben an 

die zuständigen Behörden diese auf a~e·Notwendigkeit der 

sprachlichen Gleichbehandlung aufmerksam machte; weiters 

eine Anfrage des Staatssekretariates für allgemeine Frau­

enange I egenhei ten VII Bundeskrt n zieramt bet ref f end den 

Beitritt von Frauen zur freiwilligen Feuerwehr (deren 

Mitglieder aber keine Arbeitnehmer sind und somit nicht 

unter den Gp.ltungsbereich des Gleichbehandlungsgesetzes 

fallen), die von der Kommission beantwortet wurde, sowie 

eine vom Staatssekretariat für allgemeine Frauendngelegen-
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heiten 1m Bundeskanzleramt weitergeleltete Anzeige betref­

fend Einholung von Schwangerschaftsbestätlgungen vor Jer 

Einstellung von Arbeitnehmerinnen bei elner bestlr.lfTlLpn 

Firma, dufgrund derer die Flrma vorbehaltlich eIner 

Entscheidung der Kommission 1[1 eInem personlichen 

Schreiben der Vorsitzenden der KommlSSlon ersucht wut"de, 

In Hinkunft von dieser Vocgangsweise Abstand zu nehmen, 

andernfalls eln Verfahren vor der Kommisslon pingeleltet 

werden muß. 

Bei den 

an dle 

Arbeit 

Ubrigen Schreiben handelte es sich um ein sowohl 

Kommission als auch an das Bundesministerium fur 

und Soziales gerichtetes Schreiben des Frauen-

staatssekretariates um Beantwortung eIner Anfrage der 

Kommission zum Status der Frau der Vereinten Nationen Uber 

die Gleichbehandlung in österreich sowie um drei Ersuchen 

um Ubermittlung von Unterlagen bzw. Beantwortung von 

Fragen über die Gleichbehandlung. 

Was den sonstigen Schriftverkehr der Kommission betrifft, 

erfolgte ein Schreiben betreffend Richtigstellung elner 

unrichtigen Aussage Uber die Gleichbehandlungskommission 

In einem Buch. Aufgrund telefonischer Anfragen erfolgten 

eIn Schreiben an die Bundeswirtschaftskammer betreffend 

Auslegung von bei der Aufnahme von Arbeitnehmerinnen 

geltenden Arbeitnehmerschutzvorschriften sowie ein Schrei­

ben an eIne Frau, deren etwaige Anspruche schon verjährt 

sind. 

VII. Anwältin für Gleichbehandlungsfragen: 

Da mit der Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz, 8GBI. 

Nr. 410/1990, die Einführung einer Anw~ltin für Gleichbe­

handlungsfragen samt stellvertreterin vorgesehen lst, 

wurde mit Wirkung vom 1. Dezember 1990 Fr. Dr. Ingt-id 

~IKOLAY-LEITNER als Anwältin für Gleichbehandlungsfragen 

vom Bundesminister für Arbeit und Soziales bestellt und 

In einer Pressekonferenz des Bundesministers für Arbeit 

und Soziales am 7. Dezember 1990 vorgestellt. 
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Sie soll für die Beratung und 

nen, die sich im Sinne des 

Unterstützung von Perso­

Gleichbehandlungsgesetzes 

diskriminiert fühlen, zuständig sein und zu diesem Zweck 

Sprechstunden und Sprechtage in ganz österreich abhalten. 

Dabei wird es zunächst in erster Linie um Aufklärung und 

Beratung, um öffentlichkeitsarbeit und Bewußtseinsbildung 

gehen. 

Die Stellvertreterin der Anwältin für Gleichbehandlungs­

fragen, Fr. 01'. Marie-Luise LINDORFER, wurde vom Bundes­

minister für Arbeit und Soziales mit Wirkung vom 

1. Jänner 1991 bestellt. 

VIII. Vollziehunq des Glei~hbehandlungsgesetzes außerhalb der 

Gleichbehandlungskommission 

1. yoll ziehung d~s~2JL des GI eichbehandl unQ.sgesetzes 

Gemäß § 2b des Gleichbehandlungsgesetzes, ~er mit der 

Novelle BGBI. Nr. 290/1985 eingeführt wurde, haben 

die Richtlinien über die Vergabe von Förderungen des 

Bundes für Unternehmen Förderungen nur für Unterneh­

men vorzusehen, die das Gleichbehandlungsgesetz 

beachten und den Aufträgen der Gleichbehandlungskom­

mission nachkommen. 

Auf Betreiben der Kommission wurde 1m Jahr 1986 1n 

die Allgemeinen Rahmenrichtl inien für die Gewährung 

von Förderungen aus Bundesmitteln durch Ministerrats­

beschluß ein Hinweis auf § 2b des Gleichbehandlungs­

gesetzes aufgenommen. 

Die Allgemeinen Rahmenrichtl inien eröffnen die Mög­

lichkeit, auf der Grundlage ihr~r Bestimmungen "Son­

derrichtlinien" aufzustellen, wenn Abweichungen 1m 

Hinblick auf die Eigenart bestimmter Gruppen von 

Förderungen geboten erscheinen. Auf Betreiben der 

Kommission nach der Novelle 1985 wurden viele Sonder­

richtlinien entsprechend ergänzt. 
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Da die Schaffung bzw. Änderung von Sonderrichtlinien 

sowie die überwachung der Einhaltung der Förderungs­

t"ic htlinien l.n den Kompetenzbereich des jeweiligen 

Bundesministeriums fallen, wurden die Bundesrniniste­

r ie n um Auskünfte tiber die Vollziehung des § 2h des 

Gleichbehandlungsgesetzes im Jahr 1990 ersucht. 

Die Anfragen brachten folgendes Ergebnis: 

Es gab im Jahr 1990 in keinem Ressort bei Förderungs­

vorhaben Probleme im Zusammenhang mit der Vollziehung 

des Gleichbehandlungsgesetzes, und es wurde keine 

Förderung wegen Verletzung des Gleichbehandlungsge­

setzes verweigert. 

Was die Aufnahme des Hinweises auf § 2b des Gleichbe­

handlungsgesetzes 1n weiteren Sonderrichtlinien 

betrifft, so wurden vom Bundesministerium für Umwelt, 

Jugend und Familie im Jalu" 1990 die Veryaberic.::hlli­

nien für Förderungen nach dem Wasserbautenförderungs­

gesetz neu erlassen, wobei eine entsprechende Bestim­

mung betreffend das Gleichbehandlungsgesetz aufgenom­

men wurde. 

Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

wurde ein entsprechender Hinweis 1n eine Reihe von 

Sonderrichtlinien für die Förderung der Landwirt­

schaft sowie über Förderungsmaßnahmen im Bereich der 

Forstwirtschaft aufgenommen (z.B. Sonderrichtlinien 

1990 für die Förderung des biologischen Landbaues, 

Sonderrichtlinien betreffend Maßnahmen zur Existenz­

sicherung der durch Windwurf und -bruch im Feber 1990 

schwer geschädigten land- und forstwirtschaftl ichen 

Betriebe). 

Vom Bundeskanz leramt wurde ein vom Förderungswerber 

zu unterfertigendes "Beiblatt zur Mitteilung über die 

Gewährung eine~ Förderung" herausgegeben, wonach der 

Förderungswerber versichern muß, daß er das Gleichbe­

handl ungsgesetz beachtet und den Aufträgen der 

Gleichbehandlungskommission nachkommt. 
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2. Vollziehung des § 2c des Gleichbehandlungsgesetzes 

Ge~äA dieser - gleichfalls mit der Novelle BGBI. Nr. 

290/1985 eingeführten - Bestimmung d;nf der Arbeitge­

be r einen Arbeitsplatz wedet- ijf(enl: lic-h noch inner­

halb des Betriebes (Unternehmens) nur für Männer oder 

nur für FrA.uen ausschreiben od~r durch Dritte aus­

schre i ben lassen, es sei denn, ein bestimmtes Ge­

schlecht ist unverzichtbare Voraussetzung für die 

Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit. 

Na ch Inkrafttreten dieser Novelle wurden von der 

Kommission zur Umsetzung des Gebotes der geschlechts­

neutralen Stellenausschreibung, dessen Nichtbeachtung 

unte:::- keiner ausdrücklichen Strafsanktion st.f>ht, 

Schreiben an Zeitungsunternehmen, Managementbera­

tungsgesellschaften und einzelne Firmen verschickt, 

in denen auf die Notwendigkeit der Einhaltung dieses 

Gebotes auf~erksam gemacht wurde und positive Forrnu­

lierungsvorschläge auf~ezeigt wurden. Die Reaktionen 

auf diese Briefe waren durchwegs positiv und zustim­

mend. 

Von staatlicher Seite erfolgt eine Durchführung des 

Gebotes der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung 

durch die dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia­

les nachgeordneten Dienststellen der Arbeitsmarktver­

waltung. 

In den Stellenveröffentlichungen der Arbeitsmarkt­

verwaltung (bspw. in den "externen Stellenlisten" und 

dem "Arbeitsmarktanzeiger") werden unabhängig von den 

geschlechtsbezogenen Angaben der Betriebe vorhandene 

Vermittlungsaufträge ausschließlich geschlechtsneu­

tral ausgeschrieben. 

Mit dieser Vorgangsweise kommt die Arbeitsmarktver­

waltung dem Gleichbehandlungsgesetz und dessen Inten­

tionen schon seit dem Jänner 1986 nach. 

Die in diesem Zusammenhang mit den Betrieben gemach­

ten Erfahrungen sind durchaus positiv. Nur in ganz 
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W f~ n 1 gen .:j U S Tl ci h [:< e f d 1 1 e r I 1 e h n e n 8 e trI e be dIe Ver a f f e n t -

1 Ich u ny 1 h re r ~J (~m e 1 d e t e n () f [ f.' n e n S t: e 1 1 e n weg end e r 

\"f.'q:lf lichlenden (Jeschlechtsrl.::utralen AusschreIbung 

db. 

HlTIS1C~,t.1 Lch der an du' f\omm.i.ssl0n gerIchteten An­

f ra ge n be t t· e f [ e n cl g e sc h lee h t s neu t r die S te 11 e na u s -

schl-eibungen 1m öffentlichen DIenst (für den die 

Gleichbehandlungskommission nicht zuställdig ist) wird 

auf die Ausführungen unter Pkt. VI (Sonstige Tätig­

keit der Gieichbehandlungskommssion) verWIesen. 

3. T~tigkeit der Glelchbchandlungskommissionen der 

Länder 1m Bereich des Landarbeitsrechtes, die auf­

grund der grund~0tzgesetzlichen Bestimmungen des 11. 

Tei l.es des Gleichbehandl unqsgesetzes errichtet wurden 

Aufgrund von Anfragen an die Gleichbehandlungskommis­

SlOrtCn df:r LdnJer ergcd.l sich, da 1:\ 1m Bereich c1es 

Landarbellsrechtes 1m Jahr 1990 keine Antrage ge­

stellt wurden und keine offenen Antrage zu behandeln 

waren. E~ne Si tzung .... urde im Jahr 1990 nur von der 

Gleichbehandlung::;kommlssion beim Amt der Wiener 

LandesregIerung abgehalten. 

4. Gerichtliche Vollziehung des GleichbehandJungsgeset-

zes 

Da das Gleichbehandlungsgesetz dem Privatrecht zuzu­

ordnen ist, kannen Verletzungen des Gleichbehand­

lungsgebotes - ebenso wie Verletzungen anderer Normen 

des Prlvatre..:htes unmittelbar vor Gericht ange­

fochten werden. Das Bundesministerium für Justiz 

übermIttelte uber Anfrage folgende 1m Jahr 1990 

ergangenen Gerichtsurteile, die sich auf das Gleich­

behandlunysgesf~t.z bezogen, wobf.' i darauf hingewiesen 

wurde, daß Verfahren, die das Gleichbehandlunysgpsetz 

betreffen, bei den mit Arbeitsrechtsachen befaßten 

GerIchten reglstermißig nlcht gesondert erfaßt werden 
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und eine entsprechende Umfrage bei den Gerichten mit 

großen praktischen Schwierigkeiten verbunden wäre und 

auch zu keinem verläßlichen Ergebnis führen würde. 

- ürtell des OGH vom 19.12.1990, 9 ob A 219 : 90: 

In diesem Urteil setzte sich Jer OGH mit der Frage 

der Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei der 

Gewährung von Betriebspensionen auseinander. 

Er stellte fest, daß eine Arbeitnehmerin, deren 

Ehemann nach ihrem Tod keine Betriebspension als 

Hinterbliebener erhält, im Vergleich zu einem männ­

lichen Arbeitnehmer, der für seine Frau nach seinem 

Ableben e1ne Hinterbliebenenpension erwarten kann, 

benachteiligt ist. Betriebspensionsansprüche sind 

nämlich Entgelt im Sinne des § 2 des Gleichbehand­

lungsgesetzp.s, und eine Differenzierung zwischen 

~ttwer- und Witwenpensionen ist sachlich ebenso 

nicht gerechtfertigt W1.e die seinerzeitige unter­

schiedliche Regelung der Witwer- und Witwenpension 

nach § 259 ASVG, die wegen Verstoßes 

verfassungsrechtliche Gleichheitsgebot 

Abs. 1 B-VG aufgehoben worden ist. 

gegen das 

des Art. 7 

Da aber nach dem gesetzlichen Sozialversicherungs­

system bloß eine etappenweise Anpassung der Witwer-

pens10nen vorgesehen ist, die erst zum Teil ver-

wirklicht ist, ist auch bei der Betriebspension 

eine Witwerrente nur in jenem Ausmaß zwingend zu 

gewähren, 1.n dem sie durch die gesetzliche Sozial-

versicherung gewährt wird. Nur insoweit werden 

daher mittels Vertragskorrektur die nichtigen Teile 

der Vereinbarung über die Betriebspension durch die 

Erfüllung des zwingenden Rechtes ersetzt. Auch e1n 

Schadenersatzanspruch kann aus den gleichen Gründen 

nur im gleichen Umfang bestehen. 
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- Urteil des OGH vom 5.12.1990, 9 Ob A 266 / 90: 

In diesem Urteil befaßte sich der OGH nicht mit dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz nach dem Gleichbehand­

lungsgesetz, sondern mit dem allgemeinen arbeits­

rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Er wies nur 

am Rande daraufhin, daß sich auch bei einem gesetz­

lichen Diskriminierungsverbot kein Anspruch auf 

Begründung des Arbei tsverhäl tnisses bzw. Beförde­

rung, sondern allenfalls ein Schadenersatzanspruch 

ergibt, wie dies beispielsweise nach § 2a des 

Gleichbehandlungsgesetzes der Fall ist. 
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